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1 Einfuhrung

Grundlage des EMFAF-Evaluierungsplans ist Artikel 44 der Verordnung
(EU) Nr. 2021/1060 (im Folgenden: CPR — Common Provisions Regulation), wonach
der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehdorde zur Vornahme von Evaluierungen des
Programms verpflichtet ist.* Dazu ist nach Absatz 5 ein Evaluierungsplan durch den
Mitgliedsstaat oder die Verwaltungsbehérde zu erstellen, welcher geméald Absatz 6
dem Begleitausschuss spéatestens ein Jahr nach der Genehmigung des Programms
zu Ubermitteln ist. Der Begleitausschuss genehmigt diesen und dessen Anderungen
nach Artikel 40 Absatz 2 lit c). Er untersucht gemaf Artikel 40 Absatz 1 lit. a) die
Fortschritte bei der Programmdurchfiihrung und beim Erreichen der Etappenziele
und Sollvorgaben sowie gemald Artikels 40 Absatz 1 lit. e) die Fortschritte bei der
Durchfihrung von Evaluierungen, Zusammenfassungen von Evaluierungen und
etwaige aufgrund der Feststellungen getroffene Folgemaflinahmen.

Diesem  Evaluierungsplan liegt das deutsche Programm  flir den
Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) in der jeweils
aktuellsten von der Europadischen Kommission genehmigten Fassung zugrunde. An
der Umsetzung des EMFAF in Deutschland nehmen teil:

- der Bund durch die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE)
- Bayern

- Berlin

- Brandenburg

- Bremen

- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachen

- Nordrhein-Westfalen

- Sachsen

- Schleswig-Holstein

- Thiringen

Mit dem vorliegenden Evaluierungsplan erfullen die deutschen EMFAF-
Verwaltungsbehorden die oben genannten Anforderungen der CPR. Der
Evaluierungsplan beriicksichtigt die Empfehlungen aus dem FAMENET Leitfaden
vom Dezember 20222 die Erfahrungen mit Evaluierungen aus vergangenen
Forderperioden sowie die fachpolitischen Anforderungen der férderverantwortlichen
Verwaltungseinheiten.

Der Evaluierungsplan legt die Rahmenbedingungen flr die Evaluierungen wahrend
der Forderperiode 2021-2027 fest. Zum einen werden die Ziele, der Umfang und die
Koordination des Evaluierungsplans bestimmt (Punkt 2) und zum anderen wird der
praktische Rahmen fur Evaluierungen (Punkt 3 und 4) néher beschrieben. Daneben

! VERORDNUNG (EU) Nr. 2021/1060 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Juni
2021 mit gemeinsamen Bestimmungen fir den Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen
Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen Meeres-,
Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fur diese Fonds und fir den Asyl-, Migrations-
und Integrationsfonds, den Fonds fur die innere Sicherheit und das Instrument fir finanzielle Hilfe im Bereich
Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABI. L 231 S.159).

2 FAMENET CT 5.1, December 2022, Working paper Evaluation Plan.



enthalt der Evaluierungsplan eine Ubersicht der geplanten Evaluierungen (Punkt
4.2).

2 Grundlagen fiir die Evaluierungen des deutschen EMFAF-Programms
Der folgende Abschnitt beinhaltet neben einem Uberblick (ber die mit dem
Evaluierungsplan und der Evaluierungsaktivitat verfolgten allgemeinen Zielvorgaben
eine Einfiuhrung in das deutsche Programm und seine intendierten
Interventionswirkungen.

2.1 Ziele des Evaluierungsplans und der Evaluierungsaktivitaten

Der Evaluierungsplan legt dar, welche Evaluierungsaktivitaten im Programmzeitraum
umgesetzt werden sollen und wer fir die Umsetzung dieser Evaluierungsaktivitaten
zustandig ist.

Die Ziele des Evaluierungsplans bestehen darin,

- eine Verbesserung der Qualitat von Evaluierungen durch gute Planung,
einschlielBlich der Bereitstellung und Erhebung der bendtigten Daten fir
Evaluierungen zu erreichen,

- sicherzustellen, dass im Verlauf der EMFAF-Programmperiode sowie ex-post
ausreichende, relevante und angemessene Evaluierungsaktivitaten
durchgefuhrt werden,

- klare Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten fur die Begleitung und
Umsetzung der dargelegten Evaluierungsaktivitaten zu schaffen.

Die Ziele der in diesem Konzept dargelegten Evaluierungsaktivitédten bestehen darin,

- eine abschlieRende Bewertung der Auswirkungen des Programms unter

Bertcksichtigung der Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohérenz und des
Unionsmehrwerts zu ermdglichen (Artikel 44 Absatz 2 i.V.m. Absatz 1 CPR),

- die Durchfuhrung des Programms fortlaufend zu verbessern und zu einer
verbesserten Konzeptualisierung und Gestaltung zuklnftiger Programme
beizutragen (Artikel 44 Absatz 1 CPR),

- gemeinsame Lernprozesse der an der Programmumsetzung Beteiligten zu
ermoglichen, die fur die Weiterentwicklung des Programmes genutzt werden
kénnen,

- Erkenntnisse Uber die Umsetzungsprozesse sowie Uber bewirkte
Veranderungen und deren Zusammenhange zu gewinnen.

2.2 Ziele des deutschen EMFAF-Programms und ihre Uberpriifung

Nach der Verordnung (EU) 2021/1139 des Européaischen Parlaments und des Rates
vom 7. Juli 2021 Uber den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds
(EMFAF-VO) ist das Ziel des EMFAF, die Umsetzung der Gemeinsamen
Fischereipolitik, die Umsetzung des nationalen Strategieplans Aquakultur, die
Meerespolitik der Union und die internationalen Verpflichtungen der Union im Bereich
der Meerespolitik gezielt aus dem Unionshaushalt zu unterstiitzen. Eine solche
Unterstltzung ist ein Schlisselelement fur die nachhaltige Fischerei und Aquakultur
sowie die Erhaltung der biologischen Meeresschatze, fur die Ernahrungssicherheit
durch die Bereitstellung von Meereserzeugnissen, fur das Wachstum einer
nachhaltigen blauen Wirtschaft und fur gesunde, sichere, geschitzte, saubere und
nachhaltig bewirtschaftete Meere und Ozeane. Der EMFAF wird flr den Zeitraum



vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 eingerichtet, um seine Laufzeit an
die des mehrjéhrigen Finanzrahmens gemaf der Verordnung
(EU, Euratom) 2020/2093 des Rates anzugleichen.

Die Interventionen des deutschen Programms verfolgen die folgenden Prioritaten
(vgl. Artikel 3 EMFAF-VO):

1. Forderung nachhaltiger Fischereien und der Wiederherstellung und Erhaltung
aquatischer Bioressourcen,;

2. Forderung nachhaltiger Aquakulturtatigkeiten sowie der Verarbeitung und
Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen als Beitrag zur
Ernahrungssicherheit in der Union;

3. Ermoglichung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft in Kisten-, Insel- und
Binnengebieten und Foérderung der Entwicklung von Fischerei- und
Aquakulturgemeinschaften;

4. Starkung der internationalen Meerespolitik und Schaffung sicherer,
geschutzter, sauberer und nachhaltig bewirtschafteter Meere und Ozeane.

Die Interventionslogik sowie der gemaR Artikel 16 und 17 CPR zu erstellende
Leistungsrahmen des deutschen EMFAF-Programms ist in dem Vermerk ,Deutsches
Programm fur den EMFAF 2021-2027 - Erlauterungen zu Auswahl der
Ergebnisindikatoren, Berechnung der Etappenziele und Sollvorgaben fir die Output-
Indikatoren und Berechnung der Sollvorhaben fur Ergebnisindikatoren, Stand
04.11.2022" dargestellt (sog. ,Methodik-Papier*). Das deutsche Programm orientiert
sich in seiner Interventionslogik an den Vorgaben der einschlagigen EU-
Verordnungen (insbesondere CPR und EMFAF-Verordnung) sowie Arbeitspapieren
von der FAMENET Support Unit (Working paper EMFAF programme template,
Working paper EMFAF MEF 2021-2027, Working paper Performance Framework
methodology)®.

Die Interventionslogik des deutschen EMFAF-Programms beruht auf einer Analyse
der Ist-Situation des deutschen Fischereisektors: seiner Starken, Schwéchen,
Chancen und Risiken. Ausgehend von dieser Situationsanalyse wird von den
beteiligten Stellen auf Ebene des Bundes und den am EMFAF beteiligten
Bundeslandern abgestimmt, welche Interventionen (Vorhaben) erforderlich sind, um
die definierten spezifischen Ziele zu erreichen und so einen Beitrag zu den in der
EMFAF-VO genannten Prioritaten sowie zu den ubergeordneten politischen Zielen
der Union zu leisten (siehe folgende Abbildung 1).

Entsprechend Anhang IV zur VO (EU) 2021/ 1060 erfolgt eine regelmafiige Messung
des Programmbeitrags zu Klima-, Umwelt- und Biodiversitatszielen.

® https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/funding/famenet/famenet-publications_en?f
%5B0%5D=newsroom_topic_newsroom_topic%3A32



Ubergeordnete
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Messung Erfolg: Anzahl Vorhaben Indikatoren
Abbildung 1 Interventionslogik des EMFAF-Programms

Die Umsetzung der MalRnahmen und der Beitrag zum Erreichen der spezifischen
Ziele kann anhand der definierten Output- bzw. Ergebnisindikatoren Uberpruft
werden. Im Methodik-Papier sind Indikatoren zu jedem spezifischen Ziel festgelegt:
Etappenziele, die bis Endes Jahres 2024 fur die Output-Indikatoren zu erreichen sind
und Sollvorgaben, die bis Ende des Jahres 2029 fir die Output- und
Ergebnisindikatoren zu erreichen sind (vgl. Artikel 16 und 17 EMFAF-VO). Im
Rahmen von jahrlichen Leistungsuberprifungen mit der Europaischen Kommission
werden die Fortschritte und Leistungen gemeinsam bewertet (vgl. Artikel 41 CPR).

Um die Interventionslogik, die Effizienz der Programmumsetzung oder die Wirkungen
des Programms insgesamt bzw. in ausgewahlten thematischen Unterbereichen zu
beurteilen und weiterzuentwickeln, sind erganzende Evaluierungen erforderlich.
Diese Evaluierungsvorhaben werden in dem vorliegenden Evaluierungsplan
ausgefuhrt (vgl. Artikel 44 CPR).

3 Organisatorischer Rahmen fiir die Erarbeitung und Umsetzung des
Evaluierungsplans sowie die Durchfiihrung von Evaluierungen

In diesem Abschnitt sind die Zustandigkeiten und Aufgaben der verschiedenen

Programmbeteiligten bei der Erstellung und Umsetzung des Evaluierungsplans sowie

bei der Durchfuhrung von Evaluierungen beschrieben. Dies beinhaltet auch eine

Beschreibung des Verfahrens zur Anderung des Evaluierungsplans.

3.1 Zustandigkeiten fiir die Umsetzung des Evaluierungsplans und die
Umsetzung der einzelnen Evaluierungen

Zu unterscheiden ist zwischen der Ubergeordneten Zustandigkeit fur die Erarbeitung

und Umsetzung des Evaluierungsplans und der Zustandigkeit fir die Umsetzung der

einzelnen, im Plan benannten Evaluierungsvorhaben.



3.1.1 Zusténdigkeit fir die Umsetzung des Evaluierungsplans

Die Ubergeordnete Zustandigkeit fur die Umsetzung des Evaluierungsplans liegt bei
der fur die Koordination des EMFAF zustandigen Stelle, die im BMLEH angesiedelt
ist. Die Zustandigkeit umfasst folgende Aufgaben, die jeweils in enger Abstimmung
mit den zu beteiligenden Stellen umgesetzt werden:

- Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der  jahrlichen
Uberpriifungssitzungen nach Artikel 41 CPR,

- Begleitung und Uberwachung des Evaluierungs-Zeitplans und der einzelnen
Evaluierungsvorhaben in Abstimmung mit den jeweils zustandigen Stellen und
Akteuren (siehe dazu die Ausfihrungen unter Ziffern 3.1.2 und 3.4),

- Einbeziehung des EMFAF-Begleitausschusses entsprechend Art. 40 und 44
CPR,

- Koordinierung des ,Lenkungsausschusses Evaluierung® und der externen
Beratung (siehe im Folgenden).

Die Koordinationsstelle wird durch einen ,Lenkungsausschuss Evaluierung®
unterstutzt, der nach Bedarf zusammentritt und die folgenden Aufgaben wahrnimmt:

- Beratung und Empfehlung zu Anderungen und Konkretisierungen des
Evaluierungsplans,

- Beratung zu einzelnen Evaluierungsvorhaben nach Bedarf,

- Beratung des Managementplans zum Umgang mit den
Evaluierungsempfehlungen;

- Erstellung von Entscheidungsvorlagen fur den EMFAF Begleitausschuss.

Der Lenkungsausschuss Evaluierung ist zusammengesetzt aus der fur die
Koordination des EMFF/EMFAF zustandigen Stelle im BMEL sowie zwei
Vertreter/innen der an der Umsetzung des EMFAF beteiligten Lander und einem
Vertreter/ einer Vertreterin der BLE. Der Lenkungsausschuss und die
Koordinierungsstelle werden durch einen externen Berater bzw. eine externe
Beraterin mit Fachkompetenz im Bereich Evaluierung unterstitzt (siehe im
Folgenden). Die Vertretung der Lander wird aus dem Kreis der an der Umsetzung
des EMFAF beteiligten Lander fir die Dauer von zwei Jahren gewéhlt. Es sollte
sowohl ein Binnen- als auch ein Kistenland vertreten sein.

Die externe Beratung bei der Umsetzung des Evaluierungsplans wird vom DLR
Projekttrager (DLR-PT) erbracht und hat die folgenden Aufgaben:

- Begleitung und Beratung des Lenkungsausschusses und der
Koordinierungsstelle bei der Umsetzung des vorliegenden Evaluierungsplans,

- laufende Uberpriifung des Evaluierungsplans auf Anpassungsbedarf und
Vorbereitung von Anderungen,

- Koordinierung der einzelnen Evaluierungsvorhaben sowie

- Analyse der Erfahrungen aus der bisherigen Programmumsetzung zur
Vorbereitung eines Nachfolgeprogramms.

Der EMFAF Begleitausschuss hat im Hinblick auf die Umsetzung des
Evaluierungsplans folgende Aufgaben:

- Genehmigung des Evaluierungsplans sowie dessen Anderungen,



- Jahrliche Befassung mit dem Umsetzungsfortschritt des Evaluierungsplans (im
Rahmen der regularen Sitzungen des EMFAF Begleitausschusses).

Die Verwaltungsbehorden auf Ebene der Lander sind zustandig fir:

- die Mitwirkung an der Erstellung des Evaluierungsplans und dessen
Umsetzung,
- die rotierende Mitwirkung im Lenkungsausschuss Evaluierung.

3.1.2 Zusténdigkeit fir die Umsetzung der Evaluierungsvorhaben
Die Zustandigkeit flr die Umsetzung der einzelnen Evaluierungsvorhaben orientiert
sich am thematischen und ggf. regionalen Fokus der einzelnen Vorhaben.

In der folgenden Tabelle sind die Zustandigkeiten fiir solche Evaluierungsvorhaben
dargestellt, an denen alle am EMFAF beteiligten Stellen mitwirken (z. B.
abschlielRende Impact Evaluierung nach Artikel 44 Abs.2 CPR):

Bund / ZV- Beteiligte | Lenk- EMFAF Zuwend- | KOM | externe

EMFAF BMLEH VB ungsauss | BGA ungs- Beratung
Koordi- (BLE, Bundes- | chuss empfang (DLR-PT)
nation Ref.214) | lander/ Evalu- er
BLE ierung

Planung und
Koordinierung
Evaluierungs-
vorhaben

XX X X

ggf.
Vereinbarungen

Uber das XX X
erforderliche
Budget

Erstellung der
Leistungs-
beschreibung
fur das
Evaluierungs-
vorhaben

XX (X) X X) X

Ausschreibung
Evaluierungs-

vorhaben und X XX X
Auftragsvergabe

Begleitung und
Beratung der XX X (X) X
Evaluierung

Zurverfugung-
stellung der
erforderlichen
Daten

XX X

Abnahme des
Evaluierungs- X XX X X
berichts

Ausarbeitung
einer
Stellungnahme
und eines
Management- XX X X X
plans zum
Umgang mit den
Evaluierungs-
empfehlungen
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Bund / ZV- Beteiligte | Lenk- EMFAF Zuwend- | KOM | externe

EMFAF BMLEH VB ungsauss | BGA ungs- Beratung
Koordi- (BLE, Bundes- | chuss empfang (DLR-PT)
nation Ref.214) | lander/ Evalu- er
BLE ierung

Kenntnisnahme
und Maoglichkeit
zur
Stellungnahme
zu X X
Evaluierungs-
bericht und
Management-
plan

Veroffentlichung
der

Evaluierungs- XX X)
ergebnisse und
-empfehlungen

Umsetzung der
Evaluierungs-
empfehlungen X XX X
entsprechend
Plan

XX = Federfuhrung, X = Mitwirkung, (X) = auf Anfrage/ bei Bedarf

Die fur die Koordination des EMFAF zustandige Stelle im BMLEH hat im Einzelnen
die folgenden Aufgaben:

- Planung, Koordination der Evaluierung, Finalisierung der
Leistungsbeschreibung fir das Evaluierungsvorhaben; Kommunikation mit
allen beteiligten Stellen (einschlie3lich EMFAF BGA und KOM),

- Koordination und ggf. Vereinbarungen Uber das erforderliche Budget,

- Koordination aller Abstimmungsprozesse (zur Leistungsbeschreibung, zum
Entwurf des Evaluierungsberichts, zur Erarbeitung eines Managementplans
mit allen an der Evaluierung beteiligten Stellen in Bezug auf die
Evaluierungsempfehlungen, ...),

- Kommunikation mit den Evaluierenden,

- Einbindung der KOM und des EMFAF BGA, entsprechend den Vorgaben der
Artikel 40, 41 CPR.

Die Koordinationsstelle wird durch einen ,Lenkungsausschuss Evaluierung®
unterstitzt, der nach Bedarf zusammentritt und die folgenden Aufgaben wahrnimmt:

- Beratung zur Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung,
- Beratung zur Stellungnahme zum Evaluierungsbericht,
- Beratung zur Erarbeitung eines Managementplans.

Die externe Beratung unterstiitzt Koordinierungsstelle und Lenkungsausschuss bei
der Durchfiihrung der Evaluierungen indem sie:

- bei der Planung und Koordination der Evaluierungsvorhaben (entsprechend
der vertraglichen Leistungsbeschreibung) unterstitzt,

- jeweils einen Kick-off-Workshops mit den Verwaltungsbehérden und der
Koordinationsstelle zur Konzeptualisierung der Leistungsbeschreibung
organisiert und einen ersten Entwurf der Leistungsbeschreibung fir das
jeweilige Evaluierungsvorhaben erstellt,
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- den Lenkungsausschuss und die Koordinierungsstelle bei den
Evaluierungsvorhaben in der EMFAF Foérderperiode berét,

- mit allen beteiligten Stellen, einschlie3lich den Evaluierenden kommuniziert
und

- einen Managementplan zum Umgang mit den Evaluierungsempfehlungen
entwirft.

Die ZV-BMLEH (BLE, Ref. 124) hat im Einzelnen die folgenden Aufgaben:
- Ausschreibung und Auftragsvergabe der Evaluierung,

Die an der Umsetzung der Evaluierung beteiligten Verwaltungsbehérden auf Ebene
der Bundeslander und des Bundes haben die folgenden Aufgaben:

- Prafung und ggf. Kommentierung der Leistungsbeschreibung fur das
Evaluierungsvorhaben,

- Abnahme des Evaluierungsberichtes (nach Abstimmung mit den anderen
beteiligten Stellen),

- Zurverfugungstellung der erforderlichen Daten,

- Mitwirkung bei der Ausarbeitung des Managementplans zum Umgang mit den
Evaluierungsempfehlungen,

- Umsetzung der Evaluierungsempfehlungen (FolgemalRnahmen) entsprechend
Plan.

Der EMFAF Begleitausschuss und die Europaische Kommission haben bei der
Umsetzung der Evaluierungen eine unterstitzende, beratende Funktion:

- Madglichkeit der Stellungnahme zur Leistungsbeschreibung,
- Mdglichkeit der Stellungnahme zu den Evaluierungsberichten und zu den im
Managementplan vorgesehenen Folgemal3hahmen.

Die Evaluierenden (funktional unabhéngige Experten, intern oder extern) haben die
folgenden Aufgaben:

- Durchfuihrung der Evaluierung entsprechend Auftragsbeschreibung,

- Verfassung eines abschlielenden  Evaluierungsberichts  (inklusive
Empfehlungen),

- ggf. Erstellung von Zusammenfassungen,

- Einbringen von methodischer und fachbezogener Expertise in die Evaluierung,
sowie Gutachten und Analysen von Trends und Entwicklungen in der
Gesellschatft.

Bei Evaluierungsvorhaben, an denen lediglich ein Teil der am EMFAF-beteiligten
Stellen mitwirken, kénnen die Zustandigkeiten anders gelagert sein. Dies kann z. B.
bei thematischen Evaluierungsvorhaben der Fall sein, die Malinahmen betreffen, die
lediglich von einigen Bundeslandern umgesetzt werden (z. B. Foérderung von
Fischwirtschaftsgebieten/ FLAG).

3.2 Verfahren zur Anderung des Evaluierungsplans

Wahrend der Laufzeit des Programms kénnen moglicherweise Veranderungen des
Kontexts auftreten, die eine Erganzung, Anderung oder Aktualisierung des
Evaluierungsplanes erforderlich machen. Mindestens der Abschnitt 4 des
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Evaluierungsplans wird deshalb einmal pro Jahr vom Lenkungsausschuss
Evaluierung Uberprift und ggf. aktualisiert. Die abschlie3ende Entscheidung uber die
Anpassung liegt beim EMFAF Begleitausschuss.

Das Verfahren zur Anderung des Evaluierungsplanes ist wie folgt:

(1) Auf Grundlage eines entsprechenden Vorschlags der Verwaltungsbehorden
der Lander oder des Bundes, der Koordinierungsstelle im BMLEH oder des
EMFAF Begleitausschusses berat der Lenkungssauschuss Evaluierung tber
eine Anderung des Evaluierungsplans.

(2) Der Lenkungssauschuss Evaluierung erstellt einen Vorschlag und eine
Vorlage zur Entscheidung durch den EMFAF Begleitausschuss.

(3) Der EMFAF Begleitausschuss diskutiert den Vorschlag, genehmigt die
Anderung des Evaluierungsplans oder beauftragt den Lenkungsausschuss
Evaluierung, eine weitere Anpassung vorzunehmen (in diesem Fall wird
wieder bei Schritt 1 begonnen).

4 Evaluierungsvorhaben in der Programmperiode

Im Rahmen der Umsetzung des EMFAF sieht die CPR eine Evaluierungsaktivitat
verpflichtend vor: Bis zum 30. Juni 2029 muss eine Evaluierung zur Bewertung der
Wirkungen des Programms (im Folgenden: Impact Evaluation) umgesetzt werden
(vgl. Artikel 44 Abs. 2 CPR). Daruber hinaus kann der Evaluierungsplan frei
entsprechend des Kontextes in dem jeweiligen Mitgliedstaat gestaltet werden.

Grundsatzlich sind folgende Evaluierungstypen zu unterscheiden:
Prozessevaluierungen, Evaluierungen der Effektivitat und / oder der Effizienz
wahrend der Programmlaufzeit (Umsetzungsevaluierungen), Wirkungsevaluierungen
und thematische Studien.*

Im Rahmen einer Bedarfserhebung wurden die an der Umsetzung des EMFAF in
Deutschland beteiligten Stellen im Februar 2023 gebeten, den Evaluierungsbedarf
fur die Programmperiode zu benennen und zu priorisieren. Aus diesen Eingaben
leiten sich die im Folgenden dargestellten Evaluierungsaktivititen in der
Programmperiode ab.

Aufgrund der limitierten Kapazitaten zur Entwicklung und Begleitung von
Evaluierungsvorhaben auf Programmebene koénnen im Verlauf der EMFAF-
Programmperiode maximal 3-4 umfassende Evaluierungsvorhaben umgesetzt
werden (einschlie3lich der finalen Impact Evaluation). Diese Evaluierungsvorhaben

4 Im FAMENET Working Paper Evaluation Plan werden die Evaluierungstypen wie folgt unterschieden:
Prozessevaluierungen betrachten das ,Wie* der Programmumsetzung: die Umsetzungsstrukturen des
Programms, die Rolle der unterschiedlichen Beteiligten und ihre Interaktion, die Koordination mit
anderen Foérderinstrumenten. Effektivitatsevaluierungen betrachten, inwieweit die intendierten
Zielwerte (Indikatoren) erreicht worden sind, d. h. welche direkten und unmittelbaren Ergebnisse fir
die Beginstigten in Bezug auf die spezifischen Ziele erreicht worden sind; Effizienzevaluationen
betrachten den Verwaltungsaufwand und unternehmen eine  Kosten-Nutzen-Analyse;
Wirkungsanalysen betrachten die Verédnderung auf Ebene der Zielgruppe/ des Sektors Uber die
unmittelbaren Zielwerte hinaus (Folgeabschétzung); thematische Studien koénnen z. B.
Forschungsstudien zu Einzelthemen sein, die auch Uber den unmittelbaren Kontext der EMFAF
Forderung hinausgehen. Im FAMENET Working Paper EMFAF Evaluation werden Evaluierungen der
Effektivitat und/oder  Effizienz unter dem  Evaluierungstyp ,Umsetzungsevaluierungen”
(,implementation evaluations*) zusammengefasst.
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werden im einzeln konzeptualisiert und entsprechend den unter Abschnitt 3
genannten Zustandigkeiten entwickelt und begleitet.

Dartber hinaus sollen ,kleinere®, thematische Evaluierungsaktivitaten zu einzelnen
Spezifischen Zielen bzw. Themenbereichen umgesetzt werden.

Dabei ist zu berlcksichtigen, dass der Evaluierungsplan lediglich den Rahmen fir die
Evaluierungsaktivitaten in der EMFAF-Programmperiode vorgibt. Die einzelnen
Evaluierungsaktivitaten sind in Abstimmung zwischen den Akteuren weiter zu
konkretisieren.

Zudem kann sich im Verlauf der Programmumsetzung einerseits der Bedarf ergeben,
weitere Aspekte zu evaluieren; andererseits kbnnen geplante Evaluierungsvorhaben
an Relevanz verlieren. Eine Anpassung der Evaluierungsaktivitaten ist jederzeit auch
unter Bericksichtigung der noch verfiugbaren Mittel bzw. des erforderlichen
Verwaltungsaufwandes maoglich (siehe oben, Abschnitt 3.2).



4.1 Evaluierungsvorhaben auf Ebene des Programms
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien®

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

1. Impact Evaluierung,

d. h. Untersuchung der Wirkungen,
die mit den Mitteln des Programms
erreicht wurden (intendierte und nicht
intendierte Wirkungen)

Warum:

Gesetzlich vorgegeben, siehe Artikel 44 Abs.2 CPR
Erkenntnisgewinn tber den Beitrag des EMFAF zu
Veranderungen im Sektor/ auf Ebene der politischen
Ziele und damit Mdéglichkeit, Wirkungszusammenhange
in der Programmplanung und -umsetzung starker zu
berticksichtigen

Evidenzbasierte Information der Politik und
Offentlichkeit tiber den Beitrag des EMFAF zu
Veranderungsprozessen

Wichtige Fragestellungen:

Inwieweit hat sich die Situation der Zielgruppe/n
aufgrund EMFAF-unterstitzter Interventionen
veréandert?

Welche Férderangebote waren besonders wirksam?
Welche Angebote haben nicht zu Veranderungen
beigetragen und/ oder hatten nicht-intendierte
Wirkungen?

Wie war das Aufwand-Nutzen-Verhaltnis der
Forderung?

Was sind die zentralen Erkenntnisse aus der
Umsetzung in der vergangenen Programmperiode?

Anmerkung:

Ggf. ware hier ein Vergleich zur Entwicklung des
Sektors in Bundeslandern angezeigt, die sich nicht an
der Umsetzung des EMFAF beteiligen (Aquakultur,
Binnenfischerei)

Externe, ex-post
Wirkungsevaluierung;
basierend auf Monitoring-
und Evaluierungsdaten
aus der EMFAF
Programmperiode;
weiteren relevanten
Sekundardaten (soweit
Nacherhebung moglich
und verhéaltnismanig);
ergadnzend: neu zu
erhebende, qualitative
Daten (Befragungen, u.
a.).

Bis 30. Juni 2029

® Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefihrt.
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Typ, Ansatz,

Definition der MaBnhahme Inhalt & Kriterien Methodik & Zeitpunkt
Datenquelle
Evaluierungskriterien®: Wirksamkeit, Unions-Mehrwert,
Effizienz, Relevanz, Koharenz &, ggf. weitere entsprechend
Artikel 44 Abs.1 CPR
Bewertung der Warum: Externe September 2024 —
Umsetzungsstrukturen und - - Problemanalyse: die foderalen Umsetzungsstrukturen Prozessevaluierung; April 2025

prozesse des deutschen EMFAF-
Programms

bringen (hohe) Transaktionskosten mit sich; die

Verantwortung fir konzeptionell-strategische Themen,

die flr das Gesamtprogramm relevant sind, sind z.T.

nicht klar verortet; andere Zustandigkeiten werden

sowohl horizontal als auch vertikal von mehreren

Stellen wahrgenommen; mit Beginn der neuen

Forderperiode hat erneut ein BL beschlossen, nicht

mehr an der Umsetzung des Fonds mitzuwirken: das

Kosten-Nutzen-Verhaltnis steht zunehmend in Frage.

Erkenntnisgewinn fur eine Nachsteuerung in der

aktuellen Forderperiode, insbes.:

e Reduktion des Verwaltungsaufwands durch
starkere Kooperation und Synergien,

e Verbesserungen der Programmumsetzung durch
klare Verantwortlichkeiten beziiglich strategisch-
konzeptioneller Themen.

Erkenntnisgewinn fur die Planung des neuen

Programms (Umsetzungsstrukturen, Finanzstrukturen)

Wichtige Fragestellungen:

Sind die Umsetzungsstrukturen und -prozesse so
aufgestellt und gestaltet, dass eine effiziente
Programmumsetzung gewahrleistet wird? Wo gibt es
Verbesserungs- bzw. Verschlankungspotential?

Wie kann die Zusammenarbeit, der Wissenstransfer
und die Kommunikation zwischen den beteiligten
Stellen auf Ebene der KOM, des Bundes und der

basierend auf Daten aus
der EMFF
Zwischenevaluierung,
weiteren relevanten
Sekundardaten (soweit
Nacherhebung méglich
und verhaltnismafig),
ergénzend neu zu
erhebenden Primérdaten

(abgeschlossen)

® Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefiihrt. Die unterstrichenen Kriterien werden als besonders relevant fiir
das jeweilige, konkrete Evaluationsvorhaben erachtet.
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

beteiligten Lander weiter verbessert werden?

Wie kénnen vorhandene Unterstitzungsstrukturen (z.
B. FAMENET) noch besser genutzt werden?

Was ist das Verhaltnis zwischen Aufwand und Nutzen
(im Sinne finanzieller Mittel, die fur die
Programmstrukturen bengtigt werden und den Mitteln,
die beim Sektor ankommen)?

Wie kann der administrative Aufwand fiir Beglnstigte
und Verwaltung reduziert werden? Welche
Flexibilisierungen sind moglich?

Im Hinblick auf Effizienz soll eine Identifizierung von
Digitalisierungspotenzialen im Rahmen der
Programmbegleitung (bei Kommunikations- und
Transparenzpflichten und Finanzmanagement)
erfolgen.

Evaluierungskriterien’: Effizienz, Wirksamkeit, Relevanz

3. Evaluierung des Beitrages des
EMFAF zur ,griinen“ und sozio-
6konomischen Transformation,
Fokus: Diversifizierung der
Kistenfischerei

Warum:

Problembeschreibung: Gibergeordneten ,griinen“
politischen Zielen wird eine zunehmende Bedeutung
beigemessen, EMFAF soll zu deren Umsetzung
beitragen (z. B. European Green Deal), gleichzeitig
steht der Sektor vor massiven strukturellen
Herausforderungen (sehr geringe Innovations- und
Finanzkraft, Uberalterung, stark reduzierte Fang- und
damit Einkommensmaoglichkeiten, zunehmende
Flachenkonkurrenz); die EMFAF-VO gibt einen engen
Rahmen fiir die Férderung vor.
Erkenntnisgewinn fur
¢ Nachsteuerungen in der laufenden
Programmperiode (ggf. Erhéhung des
Mittelansatzes von MalRnahmen, Entwicklung
zusatzlicher Mal3nahmen),

Externe
Umsetzungsevaluierung,
basierend auf Monitoring-
Daten aus der EMFAF
Programmperiode,
relevanten Sekundérdaten
(z. B. Berichte zur
Umsetzung des EMFAF
aus anderen
Mitgliedstaaten/ KOM,;
soweit moglich und
verhaltnismaRig), neu zu
erhebenden Priméardaten.
Der Beitrag des EMFAF zu
einer Diversifizierung der
Kustenfischerei (SZ 1.1)

Q4 2025 -
Q3 2026

’ Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefihrt.
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Typ, Ansatz,

Definition der MaBnhahme Inhalt & Kriterien Methodik & Zeitpunkt
Datenquelle
e Entwicklung des EMFAF-Nachfolgeprogramms soll als
die Entwicklung einer deutschen Position zum Analyseschwerpunkt

Uberarbeitungsbedarf der EMFAF-VO in der
kommenden Forderperiode (Evidenz fir die
Einwirkung auf die Ausgestaltung der neuen VO).

Wichtige Fragestellungen:
Relevanz:

1.

Inwieweit ist die Konzeption des EMFAF hinsichtlich
Zielsystem sowie Planungs- und
Steuerungsmechanismen so angelegt, dass
Transformationsimpulse fiir ein stimmiges
Zusammenspiel von ,griinen” (6kologischen), sozialen
und 6konomischen Zielstellungen gesetzt werden
kdénnen?

Welche Unterstiitzungsbedarfe haben die Zielgruppen
des EMFAF zur Unterstiitzung von
Transformationsbhemiihungen und inwiefern werden
diese durch die FérdermalBnahmen (nicht) abgedeckt?
Was sind Grenzen der EMFAF-Férderung und was
musste sich — auch beziiglich des rechtlichen Rahmens
— andern, um wirkungsvolle Anreize fir eine ,grine*
und sozio-6konomische Transformation zu setzen?
Anmerkung: Hierbei sind auch mégliche Anforderungen
aus dem 9-Punkte Plan der Leitbildkommission
Ostseefischerei sowie die Ergebnisse und abgeleiteten
Empfehlungen der Zukunftskommission Fischerei, die
ihren Abschlussbericht im Frihjahr 2025 vorgelegt hat,
zu berticksichtigen.

Welche Erfahrungen/ Ansétze gibt es in anderen
Mitgliedstaaten, um eine ,griine” und sozio-
O0konomische Transformation mit Mitteln des EMFAF zu

besonderen Fokus
innerhalb dieser Evaluation
erhalten.
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

unterstutzen, insbesondere hinsichtlich erfolgreicher
Diversifizierungsansatze fur die Kustenfischerei?

Wirksamkeit:

5. Welche Diversifizierungsanséatze, die gefordert wurden/
werden, erhéhen die Resilienz von Betrieben in den
Sektoren Kustenfischerei, Binnenfischerei und
Aquakultur und leisten so einen effektiven Beitrag zur
»grinen® und sozio-6konomischen Transformation?

Anmerkung:

Die Leitfragen wurden in einem konsultativen Prozess
zwischen Koordinierungsstelle, externer Beratung und den
Programmbehdrden aus Bund und Landern in Form eines
Workshops und schriftichen Kommentierungsverfahrens
erarbeitet. Die vorliegende Fassung wurde dem
Begleitausschuss am 17./.18. Méarz 2025 vorgestellt.

Evaluierungskriterien®: Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz,
Kohéarenz, EU Mehrwert

3. Bedarfsanalyse
a Finanzierungsinstrumente
Fischereisektor

Warum:

- Hintergrund: Geméal Art. 58 VO (EU) 2021/1060 kann
die Unterstiitzung mit Fondsmitteln auch tber
Finanzierungsinstrumente erfolgen. Um einen
entsprechenden Bedarf festzustellen, ist zunachst eine
ex-ante Bewertung vorzunehmen (vgl. Abs. 3).

- Problembeschreibung: Zum Zeitpunkt der
Programmentwicklung war aufgrund anekdotischer
Evidenz davon ausgegangen worden, dass kein Bedarf
an Finanzierungsinstrumenten besteht. Diese Situation
hat sich inzwischen geandert. U. a. die Krisensituation
der vergangenen Jahre hat dazu gefihrt, dass

Externe thematische
Studie; desk research
friherer und bestehender
Finanzierungsinstrumente
fir den Fischereisektor
(sowie solcher im
landwirtschaftlichen
Bereich, die ggf. fur
Betriebe der
Binnenfischerei/
Aquakultur zuganglich
sind), Analyse der

Q4 2025 —
Q3 2026

® Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefihrt.
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

privatwirtschaftliche Finanzierungsinstrumente nicht
mehr zur Verfigung stehen; gleichzeitig ist die
Finanzkraft des Sektors so schwach, dass auch der
Eigenanteil fur (investive) Vorhaben kaum aufgebracht
werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist eine ergebnisoffene Prifung der
Einfihrung von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen des
EMAF angezeigt.

Wichtige Fragestellungen:
Relevanz:

1.

Welche Erfahrungen gibt es in anderen Mitgliedstaaten
mit der Einfuhrung, Administration und Wirksamkeit
von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von
EMFAF/EMFF?

Welche Erfahrungen gibt es in Deutschland mit der
Einfihrung, Administration und Wirksamkeit von
Finanzierungsinstrumenten im Fischerei-Sektor sowie
im Rahmen von EU-Strukturfonds?

Inwieweit ergeben sich aus der wirtschaftlichen
Situation der Branche, Angebot, Nachfrage und
potenziellen Marktversagen oder -liicken
Finanzierungsbedarfe fir die Interventionsart
+Finanzinstrumente” im Rahmen des EMFAF?
Welche Finanzierungsinstrumente und ggf.
Alternativen werden, aufbauend auf die
Bedarfserfassung, als sinnvolle Erganzung des
EMFAF-Instrumentariums vorgeschlagen (auch unter
Berucksichtigung der Vorgaben der Dach-VO)?

Wie missten die Umsetzungsmodalitéten ausgestaltet
werden, welche Zielgruppen kdnnten adressiert
werden?

Effizienz:

6.

Wie ist das Verhéltnis von Administrationsaufwand und

Erfahrungen anderer
deutscher Strukturfonds
mit
Finanzierungsinstrumenten
und ggf. vergleichbaren
Studien aus anderen
EMFAF-Mitgliedsstaaten
(soweit méglich und
sinnvoll);
Bedarfserhebung und
-bewertung auf Grundlage
von Befragung des Sektors
(neu zu erhebende
Priméardaten):
Einschéatzungen von
Industrieverbanden fur
Fischerei, Aquakultur und
der verarbeitenden
Industrie, Finanzakteuren,
einzelnen privaten
Akteuren der
Fischereiindustrie und
anderen relevanten
Stakeholdern
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

Mitteleinsatz fiir die vorgeschlagenen
Finanzierungsinstrumente zu bewerten?
Anmerkung: Diese Bewertung soll auf den
Ergebnissen der Fragestellungen zur Relevanz
aufbauen.

Kohérenz:
7.

Inwiefern kdnnen Finanzierungsinstrumente koharent
mit anderen Unterstiitzungsangeboten innerhalb und
aul3erhalb des EMFAF-Programms kombiniert
werden?

Anmerkung:

Diese thematische Studie hat direkten Bezug zur
Evaluierung des Beitrags des EMFAF zur ,griinen“ (und
sozio-6konomischen) Transformation, indem die
Bedarfsgerechtigkeit und etwaige Ausweitung der
EMFAF-Instrumente untersucht wird

Die Leitfragen wurden in einem konsultativen Prozess
zwischen Koordinierungsstelle, externer Beratung und
den Programmbehérden aus Bund und Landern in
Form eines Workshops und schriftlichen
Kommentierungsverfahrens erarbeitet. Die vorliegende
Fassung wurde dem Begleitausschuss am 17./.18.
Marz 2025 vorgestellt.

Evaluierungskriterien®: Relevanz, Koharenz, Effizienz,
Wirksamkeit

4. Analyse der Erfahrungen aus der
bisherigen Programmumsetzung
zur Vorbereitung des
Nachfolgeprogramms 2028+

Warum:

Vorbereitung und Entwicklung eines fundierten,
qualitativ guten Nachfolgeprogramms unter
Berlcksichtigung der bisherigen
Umsetzungserfahrungen

Extern moderierter
Workshop mit den an der
Umsetzung des EMFAF-
beteiligten Stellen auf
Ebene des Bundes und

Q2 2026

® Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefihrt.
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Definition der MaRnahme

Inhalt & Kriterien

Typ, Ansatz,
Methodik &
Datenquelle

Zeitpunkt

Wichtige Fragestellungen:

Was hat gut funktioniert?

Was soll verdndert werden (Umsetzungsstrukturen,
Finanzstrukturen und -allokationen, MaRhahmenarten)?
Wie war die Mittelausschdpfung der teilnehmenden
Lander?

Welche Zielindikatoren fiir die nachste
Programmperiode?

Kritische Reflektion der Auswahlmethode und -Kriterien
Thematisierung der Wahrnehmung bei den Zielgruppen
des EMFAF:

0  Wie wird EMFAF-Forderung von
Beguinstigten/potentiellen Begiinstigten
wahrgenommen?

0  Welche Bedarfe werden aus Sicht dieser
Zielgruppen nicht adressiert?

0  Welche Bedarfe werden gut gedeckt?

Evaluierungskriterienm: Wirksamkeit, Effizienz

der Lander; basierend u. a.

auf Synthese der bis dahin
umgesetzten
Evaluierungsvorhaben und
den bereits gesammelten
Erfahrungen

0 Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefiihrt.
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des EMFAF zur
wirtschaftlichen
Entwicklung des
Aquakultursektors
(SZ2.1und 2.2)

Problembeschreibung: Aquakultur soll ausgebaut werden,
gleichzeitig gibt es Zielkonflikte mit umweltpolitischen Zielen
und Regelungen, die einen Ausbau verhindern
Erkenntnisgewinn tber den Beitrag der Mal3nahmen, die mit
Mitteln des EMFAF geférdert werden, zu einer nachhaltigen,
wirtschaftlichen Starkung des Sektors und seiner Akteure
Nachsteuerungen in der Programmperiode und die
Neuplanung

Evidenz-basierte Positionierung zur Gestaltung einer Politik zur
Forderung der Aquakultur

Wichtige Fragestellungen:

Wie zufrieden ist der Aquakultursektor mit der bisherigen
Unterstiitzung und Forderpraxis? Welche Veranderungen
waren aus Sicht der Betriebe erforderlich?

Inwieweit sind die Malinahmen zur wirtschaftlichen Férderung
der Aquakultur nachhaltig wirkungsvoll (Direktvermarkung,
Verarbeitung, Vermarktung)? Wie kdnnten diese MalRhahmen
noch mehr Wirkung entfalten?

Wie viel Produktionskapazitat kann durch den EMFAF erhalten
bzw. neu geschaffen werden, auch in Bezug auf die
Verarbeitung/Vermarktung?

Inwieweit leisten die mit Mitteln des EMFAF geforderten
MaRRnahmen einen Beitrag zum Nationalen Strategieplan
Aquakultur?

Anmerkung:

Ggf. ware hier ein Vergleich zur Entwicklung des Sektors in
Bundeslandern angezeigt, die sich nicht an der Umsetzung des
EMFAF beteiligen bzw. ein Vergleich mit der Entwicklung des
Aquakultursektors in einem anderen EU-Mitgliedstaat, das

Typ, Ansatz,
Definition der MaBhahme Inhalt und Kriterien Methodik & Zeitpunkt
Datenquelle
1. Evaluierung des Beitrages Warum: Externe Wird voraussichtlich

Umsetzungsevaluierung,
basierend auf
Monitoring-Daten,
erganzenden
Sekundardaten zur
Entwicklung des
Aquakultursektors in BL
die am EMFAF beteiligt
sind/ nicht beteiligt sind,
gaf. Erhebung
erganzender neuer
Priméardaten.

im Rahmen von
EV4 festgelegt
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diesen Sektor ebenfalls aus dem EMFAF fordert

Evaluierungskriterien: Wirksamkeit, Koharenz, Relevanz

2. Evaluierung FLAG
(52 3.1)

Warum:

FLAG und CLLD-Ansatz stellen ein wichtiges Element der
EMFAF-Forderung dar*

Forderung bereits Uber einen langeren Zeitraum (seit EFF):
Evaluierung ermoglicht Erkenntnisgewinn tber Wirkungskraft
dieses Ansatzes und zu konkreten Ansétzen fiir weitere
Verbesserungen in der Umsetzung desselben
Berlicksichtigung der Ergebnisse fiir die zukiinftige
Programmplanung und -umsetzung

chhtlge Fragestellungen:

Wie zufrieden sind die FLAG mit der bisherigen Unterstiitzung
und Forderpraxis? Welche Veranderungen wirden sie gerne
sehen?

Welche Chancen/ Herausforderungen haben die
unterschiedlichen Umsetzungsmodelle: enge Einbindung in
LEADER v. ,eigenstandige FLAG"?

Soweit FLAG sich zusammengeschlossen haben: warum? Wo
liegen die Vorteile/ neuen Herausforderungen? — Soweit FLAG
zum Ende des Vorgéngerprogramms keine neue Strategie
ausgearbeitet haben: warum nicht? Unter welchen
Voraussetzung hatten sie ihre Arbeit fortgesetzt?

Was ist der Mehrwert einer starkeren Vernetzung von FLAG
(Nutzen-Aufwand)? Wie werden bisherige Anséatze der
Vernetzung von den Akteuren bewertet? Was sind die
Herausforderung fur eine starkere Vernetzung der FLAG? Wie
kann die Vernetzung von FLAG dauerhaft unterstiitzt werden?
Wie kann Innovation durch die FLAG initiiert werden bzw. wo
sind die Grenzen?

Evaluierungskriterien®: Wirksamkeit, Koharenz, Unions-

Externe
Umsetzungsevaluierung,
basierend auf
Monitoring-Daten sowie
Daten/ Erhebungen zu
den FLAG (FLAG Self-
Assessements, FLAG
Strategien), relevante
Sekundardaten,
Erhebung erganzender
neuer Primardaten.

Wird voraussichtlich
im Rahmen von
EV4 festgelegt

" Im Gesamt-Programm 11% der Mittel, bei den FLAG-Landern ca. 12-15% aufRer Bremen (65%).

2 Die Evaluierungskriterien sind im FAMENET Working Paper Evaluation Plan naher ausgefiihrt.
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Mehrwert
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5 Umsetzung der Evaluierungsvorhaben

5.1 Datengrundlage
Die Begleitung und Bewertung des deutschen EMFAF-Programms stutzt sich auf die
folgenden drei Datenkategorien aus unterschiedlichen Datenquellen:

(1) Daten aus dem Monitoring. Die Monitoring-Daten umfassen vorhabenbezogene
Daten, die im Rahmen der Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren erfasst
werden und der Uberwachung dienen.

(2) Sekundardaten. Fur die Evaluierung werden die 0.g. Monitoring-Daten sowie
weitere Sekundardaten bspw. aus amtlichen Statistiken, dem
Datenerhebungsprogramm (DCF)*® sowie weiteren Datenquellen und Statistiken
herangezogen. Daten der zuriickliegenden Fdorderperioden konnen ebenfalls
verwendet werden, bspw. fir Analysen langerer Zeitreihen.

(3) Zusétzlich erhobene Primardaten. Zur SchlieBung von Datenliicken und
Interpretation quantitativer Daten nehmen die Evaluierenden soweit notwendig
eigene erganzende Primardatenerhebungen bspw. mittels Fallstudien, Interviews
und Befragungen vor.

Die Verwaltungsbehérden des Bundes und der Lander stellen den Evaluierenden die
fur die Umsetzung des Evaluierungsplans notwendigen Daten bereit oder
unterstitzen deren Bereitstellung unter Berticksichtigung von datenschutzrechtlichen
Anforderungen.

Die Hauptdatenquelle der Begleitung und Bewertung bilden die Monitoring-Daten, die
gemal den EU-Vorgaben erhoben werden. Dabei handelt sich u.a. um die Output-
und Ergebnisindikatoren gemafRl Anhang | der EMFAF-VO, die entsprechend der
Durchfiihrungsverordnung 2021/79 erfasst werden. Das deutsche EMFAF-Programm
adressiert insgesamt 1 Output- und eine Auswahl aus einer Liste von 22
gemeinsamen Ergebnisindikatoren.* Die Output- und Ergebnisindikatoren werden fir
die jahrliche Uberprifungssitzung gemaf Art. 41 CPR genutzt und unterliegen daher
besonderen Anforderungen an die Datenqualitat, wie im Folgenden weiter ausgefuhrt
wird.

Die Monitoring Daten werden in der Regel im Rahmen der Antragsbearbeitung bei
den einzelnen Vorhaben in IT-gestltzten Datenbanksystemen von den jeweils
verantwortlichen Landern und des Bundes erfasst. Die Lander und der Bund
unterhalten dazu jeweils eigene Datenbanksysteme. Uber die Zustandigkeit fir die
Erfassung und Bereitstellung von Daten entscheiden Bund und L&nder in eigener
Verantwortung.

13 https:/iwww.dcf-germany.de/de/

“ FAMENET - Working paper EMFAF MEF 2021-2027, S. 11 ,Output indicators aim to measure output
produced with EMFAF support. The EMFAF has only one type of output indicator: "number of
operations". (...) EMFAF output indicators demonstrate their full explanatory potential in
combination with Infosys."
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Die Verwaltungsbehorden iibermitteln die fir die jahrliche Uberpriifungssitzung
relevanten Daten anschlieend an das BMLEH. Aus ihnen wird der jahrliche
Uberprifungsbericht erstellt.

Im Rahmen der weiteren Konkretisierung des Evaluierungsplans wird unter
Einbindung der Evaluierenden geklart, ob und wenn ja, welche weiteren Daten flr die
Bewertung notwendig sind, ob diese Daten gesondert erhoben werden missen oder
bspw. von den Statistikamtern des Bundes und der Lander zur Verfligung gestellt
werden kénnen. Auch hierbei sind datenschutzrechtliche Fragen friihzeitig zu klaren
und zu berlcksichtigen und die erforderlichen Vorkehrungen fur die
Datenbereitstellung und Nutzung zu treffen.

Die letztendliche Klarung mdglicher Datenlicken und dem geeigneten Umgang
damit, bspw. durch die gezielte Erhebung zusatzlicher Primardaten (siehe unten)
oder die Nutzung und Verschneidung mit anderen vorhandenen Daten, findet im
Zusammenspiel mit der Definition der konkreten Evaluierungsmethoden statt, da die
verwendeten Methoden den Datenbedarf stark beeinflussen. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass sich auch die Datenverflugbarkeit dynamisch entwickelt.

Grundsatzlich soll sich die Bewertung vorrangig auf die im Antragsverfahren ohnehin
zu sammelnden Daten oder auf Daten der Berichtspflichten stiitzen. Zusatzliche
empirische Erhebungen von Primardaten wie z.B. erganzende Erhebungen bei
Fordermittelempfangern oder Nicht-Geférderten sind im Sinne der Datensparsamkeit
und Vereinfachung gezielt einzusetzen, bspw. um die Aussagekraft der Evaluierung
zu erhdhen und mit allen Akteuren und in Abhangigkeit der konkreten
Evaluationsmethoden und deren Datenbedarfen abzustimmen. Die Entscheidungen,
welche zuséatzlichen Primardaten empirisch erhoben werden, sind auch unter dem
Gesichtspunkt mdglicher Synergieeffekte zu treffen.

Fur alle drei beschriebenen Datenarten werden geeignete Vorkehrungen zur
Sicherung und Kontrolle der Datenqualitat getroffen.

Die Sicherung der Qualitdt der Monitoring-Daten wird unter anderem durch ein
Monitoring-Handbuch (FAMENET MEF*®) erfolgen, welches die Grundlage fiir eine
einheitliche Umsetzung der EU-Vorgaben zur Datenerhebung schatfft.

5.2 Strategie fiir das Qualititsmanagement des Evaluierungsprozesses

Eine Qualitatssicherung findet wahrend des gesamten Evaluierungsprozesses der
Programmevaluierung durch die jeweils zustandige Verwaltungsbehorde statt. Um
die Qualitat der auszufiihrenden Evaluierungen zu gewahrleisten, wird unter
anderem auf die folgenden Malinahmen zuriickgegriffen:

Sorgféltige Planung der einzelnen Evaluierungsvorhaben durch die fir die
Koordinierung des EMFAF zustdndige Stelle auf Ebene des Bundes mit
Unterstitzung  der  externen  Beratung  (DLR-PT) sowie ggf. des
Lenkungsausschusses Evaluierung: Evaluierungen werden sorgfaltig auf der
Grundlage dieses Evaluierungsplans geplant. Dies umfasst eine Beratung Uber den
Zweck und die Zielsetzungen der Evaluierung, die spezifischen Evaluierungsfragen
und eine Einschatzung uber die benétigten Daten. Die Leistungsbeschreibungen fur
extern auszufuihrende (Teile von) Evaluierungen werden durch die externe Beratung

*FAMENET - Working paper EMFAF MEF 2021-2027
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erstellt, bevor sie vor ihrer Veroffentlichung mit dem Lenkungsausschuss Evaluierung
abgestimmt und nach Bedarf mit der KOM beraten werden. Die fur die Koordinierung
des EMFAF zustéandige Stelle steuert und verantwortet diesen Prozess.

Qualitétskriterien bei der Auswahl externer Dienstleister: Bei der Auswahl externer
Dienstleister fur die Ausfiihrung von (Teilen von) Evaluierungen sollen neben den
Kosten auch Qualitatskriterien angewendet werden. Qualitatskriterien werden flr
jede Evaluierung individuell festgelegt. Ublicherweise flieRen sie mit einem Anteil von
mindestens 50% in die Gesamtbewertung ein.

Kontakt und Austausch zwischen Auftraggeber und externem Dienstleister: Externe
Dienstleister die (Teile von) Evaluierungen ausfiilhren bzw. sich hierflir bewerben,
haben mit der flr die Koordination des EMFAF zustandigen Stelle, die im BMLEH
angesiedelt ist, sowie der externen Beratung feste Ansprechpersonen, mit denen sie
wahrend des gesamten Evaluierungsprozesses in Kontakt stehen.

Folgemalinahmen: Die Umsetzung von FolgemalRnahmen, die sich aus den
Evaluierungsempfehlungen ergeben, wird durch den Lenkungsausschuss
Evaluierung begleitet, der hieriiber an den EMFAF Begleitausschuss berichtet.

Training: Um die Qualitat der durchzufihrenden Evaluierungen zu gewahrleisten
sowie die Angebote von externen Dienstleistern besser beurteilen zu kénnen,
werden die Koordination des EMFAF und die Mitglieder des Lenkungsausschuss
fachlich durch eine externe Beratung unterstitzt. Diese Beratung leistet gleichzeitig
einen Beitrag dazu, die Kompetenz der an der Umsetzung des EMFAF beteiligten
Verwaltungsbehérden zum Thema ,Monitoring & Evaluation® (,M & E") aufzubauen
und zu starken.

Evaluierungsrichtlinien:  Um  sicherzustellen, dass die Evaluierungen in
Ubereinstimmung mit den EU- und nationalen Vorschriften und Leitlinien
durchgefuhrt werden, werden folgend die wichtigsten Vorschriften und Leitlinien
angegeben, die die Evaluierende bei der Durchfiihrung der Evaluierungen in der
jeweils geltenden Fassung zu bertucksichtigen haben.

Auf EU-Ebene:

- EU Verordnung Nr. 2021/1060 (CPR/Dach-VO),

- EU Verordnung Nr. 2021/1139 (EMFAF-Verordnung),

- EU Durchfiihrungsverordnung Nr. 2022/79,

- Better Regulation Guidelines (November 2021)* und Better Regulation
Toolbox (November 2021)* #46 (Designing the evaluation), #47 (Evaluation
criteria and questions).

18 https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/swd2021_305_en.pdf
7 https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
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Nationale Ebene:

- Deutsches EMFAF-Programm, einschlie3lich relevanter Anhange,
- EMFAF_Methodikpapier_Anhang_04 11 22.

5.3 Zeitplan
Fur die geplanten Evaluierungsvorhaben wurde ein Zeitplan erstellt. Dieser
bertcksichtigt auch die weiteren, regelmafiigen Berichtspflichten gegentber der

Kommission.

Evaluierung Beitrag
EMFAF zu
wirtschaftlichen
Entwicklung des
Aquakultursektors

Evaluierung
der
FLAGs

Weiterentwicklung des Evaluierungsplans

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
FanY 7\ FanY 7~ 7~

-C U ./ v \ A O—
.\

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ty

i Infosys-Meldungen 2 x jahrlich (31 Januarund 31 Jubi) _______________________________________________ R
4

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L

1_Finanz-Berichterstattung 5 x jhrlich (31 Januar, 30 April, 31 Juli 20 September, 30 November) _________________ R
4

{_Indikatoren_Berichterstattung 2 x jahrlich (31 Januarund 31Juli) ______________________________________ »
"'l

Abbildung 2 Zeitplan Evaluierungsvorhaben und Berichtspflichten

Aufgrund von Unwégbarkeiten in der Programmumsetzung kann es erforderlich
werden, diesen Zeitplan ggf. anzupassen (hierzu siehe das unter Abschnitt 3.2
geschilderte Verfahren).

5.4 Verwendung und Kommunikation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Evaluierungen werden dem Begleitungsausschuss, der breiten
Offentlichkeit, der Fachoffentlichkeit und auf Verwaltungsebene der teilnehmenden
Bundeslander und der BLE in geeigneter Weise vorgestellt und diskutiert, um somit
die Transparenz der Forderung durch die Europaische Kommission zu erhdhen.

Uber den Fortschritt der Umsetzung des Evaluierungsplans bzw. dessen Anpassung
und Uber die Evaluierungsergebnisse berichtet die fur die Koordination EMFAF
zustandige Stelle jeweils im Rahmen der jahrlichen Uberprifungssitzung mit der
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Europaischen Kommission (Artikel 41 Absatz 1 CPR) sowie der EMFAF
Begleitausschusssitzungen (Artikel 40 Absatz 1 e) CPR). In diesem Zusammenhang
informieren die Verwaltungsbehoérden auch dartber, welche Empfehlungen aus der
Evaluierung aufgegriffen und umgesetzt werden.

Mit Blick auf die Transparenz der Programmdurchfihrung werden die Ergebnisse der
ausgefiihrten Evaluierungen gemaR Art. 44 CPR der Offentlichkeit zuganglich
gemacht. Mit Hilfe des Internets und der Medien auf Bundes-, Landes- und
Regionalebene werden Burgerinnen und Burger, aber auch die Wirtschaftspartner
sowie die weiteren Interessenvertreter einzelner Verbande im Bundesgebiet tber
offentlich bedeutsame Umsetzungen und Entwicklungen des deutschen Programms
informiert. Daneben werden der Evaluierungsplan und die Evaluierungsberichte, ggf.
in einer zusammengefassten Form, auf der Unterseite zum EMFAF auf der Webseite
,Portal-Fischerei*'® eingestellt.

Uber Veroffentlichungen in Fachpublikationen kdnnen gezielt
Evaluierungsergebnisse mitgeteilt werden, die speziell flr einzelne Branchen von
Interesse sind. Im Rahmen von Gesamtberichten und/oder Kurzfassungen werden
politische Vertreter, andere Programmbeteiligte und Interessenten in Kenntnis
gesetzt.

5.5 Nachbereitung

Im Rahmen des Managementplans wird zu jeder Empfehlung dargestellt, inwiefern
diese vollumfanglich, teilweise oder nicht geteilt wird. Fir vollumfanglich und
teilweise geteilte Empfehlungen werden im Managementplan Umsetzungsschritte
vorgesehen. Diese Vorschlage werden sowohl dem Lenkungsausschuss Evaluierung
als auch dem EMFAF Begleitausschuss zugeleitet, der Lenkungsausschuss
Evaluierung nimmt dabei eine beratende Funktion ein. Der EMFAF Begleitausschuss
kann zu den Vorschlagen Stellung beziehen und ggf. Ruckfragen und Empfehlungen
an die Verwaltungsbehorden richten. Das Hauptziel des Follow-Up-Prozesses
besteht darin, mit dem EMFAF Begleitausschuss zu tberpriufen, wie die Qualitat des
Programms durch die Umsetzung der Empfehlungen verbessert werden kann.

5.6 Budget

Bei der Planung des fur die Evaluierungen zu Verfigung stehenden Budgets ist (in
Abhangigkeit der tatsédchlich aus der Technischen Hilfe zur Verfigung stehenden
Mittel*®) zu berlcksichtigen, dass es Ublich ist, etwa 1-2 % der insgesamt zur
Verfigung stehenden EMFAF-Programmmittel der Union fir Evaluierungen
einzusetzen.? %

Die EMFAF-Verwaltungsbehérde des Bundes halt fur die Durchfiihrung von
Evaluierungen auf Programmebene (vgl. Abschnitt 4.1) ein Budget von insgesamt bis
zu ca. 1 Millionen EUR aus Mitteln der Technischen Hilfe vor. Die Finanz-
administrative Abwicklung obliegt der VB des Bundes. Die Durchfihrung der
Evaluierungsvorhaben auf Ebene einzelner spezifischer Malinahmen bzw.

18 https://www.portal-fischerei.de/

¥ Hinweis: Die technische Hilfe wird in Deutschland nach den Artikeln 36 und 51 der VO (EU)
2021/1060 bilanziert.

20 vgl. entsprechender Hinweis von FAMENET im Rahmen eines Workshops zur Erarbeitung des
Evaluierungsplans fur Deutschland, am 23.02.2023 in Bonn.

21
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Unterprioritaten (vgl. Abschnitt 4.2) werden von den EMFAF-Verwaltungsbehorden
der L&nder aus Mitteln der Technischen Hilfe anteilig finanziert.

6 Referenzdokumente

EU Verordnung Nr. 2021/1060
(CPR/Dach-VO)

https://eur-lex.europa.eu/eli/req/2021/1060

EU Verordnung Nr. 2021/1139
(EMFAF-Verordnung)

https://eur-lex.europa.eu/eli/req/2021/1139

EU Durchfuhrungsverordnung
Nr. 2022/79 (CIR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0079

Deutsches EMFAF-Programm

https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/
SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/EMFF/

20221207_EMFAF_Programm_Final_221104.pdf

FAMENET - Working paper
Evaluation Plan

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/
working-paper-emfaf-evaluation-plan_en

FAMENET — Working Paper
EMFAF evaluation Fiche:
process evaluation

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/
famenet-working-paper-emfaf-evaluation-fiche-process-

evaluation en

FAMENET - Working paper
EMFAF programme template

2021-04-21-EMFF EG-03-FAME working paper on
EMFAF_programme_template_en.pdf (europa.eu)

FAMENET — Working paper
EMFAF evaluation fiche:
implementation evaluation

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/
working-paper-emfaf-evaluation-fiche-implementation-
evaluation-final en

FAMENET - Working paper
EMFAF MEF 2021-2027

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/
working-paper-emfaf-monitoring-and-evaluation-

framework-2021-2027 en

Nationaler Strategieplan
Aquakultur

https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/
SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/Aguakultur/
NASTAQ_2021-2030.pdf

Leitbildkommission
Ostseefischerei — Zukunft der
deutschen Ostseefischerei

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/
_Fischerei/abschlussbericht-1k-ostseefischerei.pdf?
blob=publicationFile&v=12

Zukunftskommission Fischerei
- Zukunft der deutschen
Fischerei

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/

_Fischerei/abschlussbericht-zkf.pdf?
__blob=publicationFile&v=7



https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/Aquakultur/NASTAQ_2021-2030.pdf
https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/Aquakultur/NASTAQ_2021-2030.pdf
https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/Aquakultur/NASTAQ_2021-2030.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-monitoring-and-evaluation-framework-2021-2027_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-monitoring-and-evaluation-framework-2021-2027_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-monitoring-and-evaluation-framework-2021-2027_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-05/2021-04-21-EMFF%20EG-03-FAME%20working%20paper%20on%20EMFAF_programme_template_en.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-05/2021-04-21-EMFF%20EG-03-FAME%20working%20paper%20on%20EMFAF_programme_template_en.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-evaluation-plan_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-evaluation-plan_en
https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/EMFF/20221207_EMFAF_Programm_Final_221104.pdf
https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/EMFF/20221207_EMFAF_Programm_Final_221104.pdf
https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/EMFF/20221207_EMFAF_Programm_Final_221104.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1139
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1060

	1 Einführung
	2 Grundlagen für die Evaluierungen des deutschen EMFAF-Programms
	2.1 Ziele des Evaluierungsplans und der Evaluierungsaktivitäten
	2.2 Ziele des deutschen EMFAF-Programms und ihre Überprüfung

	3 Organisatorischer Rahmen für die Erarbeitung und Umsetzung des Evaluierungsplans sowie die Durchführung von Evaluierungen
	3.1 Zuständigkeiten für die Umsetzung des Evaluierungsplans und die Umsetzung der einzelnen Evaluierungen
	3.1.1 Zuständigkeit für die Umsetzung des Evaluierungsplans
	3.1.2 Zuständigkeit für die Umsetzung der Evaluierungsvorhaben

	3.2 Verfahren zur Änderung des Evaluierungsplans

	4 Evaluierungsvorhaben in der Programmperiode
	4.1 Evaluierungsvorhaben auf Ebene des Programms
	4.2 Evaluierungen auf Ebene einzelner spezifischer Ziele oder Maßnahmen

	5 Umsetzung der Evaluierungsvorhaben
	5.1 Datengrundlage
	5.2 Strategie für das Qualitätsmanagement des Evaluierungsprozesses
	5.3 Zeitplan
	5.4 Verwendung und Kommunikation der Ergebnisse
	5.5 Nachbereitung
	5.6 Budget


